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Bericht 
des, Außenpolitischen Ausschusses 

über die Regierungsvorlage (434 der Bei
lagen): Europäisches Übereinkommen zur 
Befreiung der von diplomatischen oder kon
sularischen Vertretern errichteten Urkunden 

von der Beglaubigung 
Da sich' das Haager übereinkommen zur Be

freiung a!usländischer öffentlicher Urkunden von 
der Begla.ub~gung vom 5. Oktolber 1961, idas für 
österrt;ich am 13. Jänner 1968 in Kralft getre
ten ist (BGBl. Nr. 27/1968), gemäß seinem 
Art. 1 A:bs. 3 lit. a nicht auf die von diploma
tischen older konsularischen Vertl'etem errichte
ten Urkunden hezieht, hat der Europarat ein 
übereinkommen zutBefreiung ,der von dip1lo
matischen oder konsularischen Vertretern er
richteten Unkunden von Beglauibigungen ausge
arbeitet. 

Der von einem Expertenkomitee erstellte Ent
wurf des V'orliegenden Europäischen überein
kommens W'Urde vom EuropäisChen Komitee für 
juristische ZusammenaI1beit (CCJ) gebi1li:gt unJd 
am 5. ApriJl 1968 von ,den Ministerdelegierten 
beschllossen. 

Das übereinkommen w:urde in englisch,er und 
französischer Sprache zur Unte-ruichnung auf
gelegt. Die deutsche übersetzung ist mit der 
Bundesrepu!blik Deut'schland Uil!d mit der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft ,abgestimmt 
worden. 

Kinzl 
Berichterstatter 

Das gegenständliche Ahkommen ist in eini:gen 
seiner BIestimmungen gesetz-esändernd und kann 
daher gemäß Art. 50 A:bs. 1 B-VG nur mit Ge
nehmigung des' Nationalrates abgeschlossen wer
den. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat das vorlie
gende übereinkommen in seiner Sitzung vom 
7. Novemlber 1972 der Vorberatung unterzog,en. 
Bei der Abstimmung wurde in Anwesenheit des 
Bundesministers für Auswärtige Angelegenhei
ten Dr. Kir eh s e h 1 äg er einstimmig be
-schlossen, ,dem Nationalrat ,die Genehmigung 
dieses A!bkommens zu empfehlen. 

Der Außenpolitische Aus~chuß ist der Mei
nung, daß in <diesem Fall die Erlassung reines 
Bundesgesetzes - im Sinne des Art. 50 Abs. 2 
B-VG in der geltmrden Fassung - zur über

,f,Ülhrung des Vertragsinha:ltes in die innerstaa t-
liche Rechtsol'dIliUng entlbehrlich ist. 

Der Außenpolitische Ausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem Eu1'lo
päischen übelleinkommen zur Befre~ung der von 
diplomatischen oder konsularischen Vertretem 
errichteten Urkun1den von der Heglaubig,ung 
(434 der Beilagen) ~Jiie verfassungsmäß~ge Geneh
mvgung erteilen. -

Wien, am 7. November 1972 

Czernetz 
Obmann 
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